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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Halberstadt gemäß § 133 
Abs. 1 Satz 2 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt (KVG LSA) für die kommunalen Beteiligungen der Stadt 
Halberstadt 
 
 

Hiermit werden in Auszügen das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichtes, der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses und, 

sofern erforderlich die Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung und der 

Hinweis zur Offenlegung gem. § 133 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 130 Abs. 1 S. 2 

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) bekannt 

gemacht. Die Bekanntmachung umfasst folgende Beteiligungen der Stadt Halberstadt: 

 

1. NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt 

2. Halberstadtwerke GmbH 

3. Abwassergesellschaft Halberstadt mbH 

4. Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH 

5. Halberstädter Verkehrs-GmbH 

6. Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt mbH 
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1. NOSA GmbH Holding der Stadt Halberstadt 
 

1.1 Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 

Wiedergabe der Feststellungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz und des 

Bestätigungsvermerkes aus dem „Prüfungsbericht Jahresabschluss zum 

31.Dezember 2024 und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 der Kanzlei Jens von 

Mach GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft (Auszug): 
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… 

 
 

1.2 Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 

Der Aufsichtsrat hat auf seiner Sitzung am 26.06.2025 der Gesellschafterversammlung 

einstimmig vorgeschlagen, den Jahresabschluss 2024 in der vorliegenden Fassung 

festzustellen und den Jahresverlust in Höhe von 983.258,64 € auf neue Rechnung 

vorzutragen. 
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1.3 Beschluss über die Ergebnisverwendung 

Die Gesellschafterversammlung hat auf ihrer Sitzung am 26.06.2025 folgenden 

Beschluss zur Ergebnisverwendung einstimmig gefasst: 

 

„Die Gesellschafterversammlung stellt den Jahresabschluss 2024 der NOSA GmbH - 

Holding der Stadt Halberstadt, in vorliegender Form fest und beschließt, den 

Jahresverlust in Höhe von 983.258,64 € auf neue Rechnung vorzutragen.“ 

 

1.4 Hinweis zur Offenlegung gem. § 133 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 130 Abs. 1 S. 

2 KVG LSA 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Jahres 2024 liegen in der Zeit vom 01. 

– 11.12.2025 in den Geschäftsräumen der Stadtverwaltung der Stadt Halberstadt, 

Holzmarkt 1, Fachbereich Allgemeine Verwaltung/ Abt. Rat und Recht, Rathaus, 

während der Geschäftszeiten der Stadtverwaltung zur Einsichtnahme nach 

Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 03941 551205 aus. 

 

2. Halberstadtwerke GmbH 
 

2.1 Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 

Wiedergabe der Feststellungen aus den Erweiterungen des Prüfungsauftrages und 

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks aus dem Bericht zur „Prüfung des 

Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 und des Lageberichtes für das 

Geschäftsjahr 2024“ PKF Fasselt Partnerschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

Steuerberatungsgesellschaft, Rechtsanwälte (Auszug): 

 

… 
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… 
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2.2 Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 

Der Aufsichtsrat hat auf seiner Sitzung am 17.06.2025 den Bericht über die 

Abschlussprüfung zum Geschäftsjahr 2024 zustimmend zur Kenntnis genommen und 

einstimmig den Jahresabschluss 2024 festgestellt. 

 

Im Rahmen des Ergebnisabführungsvertrages v. 20.12.2001 werden 3,4 Mio.€ als 

Aufwendungen aus Gewinnabführung an den Hauptgesellschafter die NSOA GmbH – 

Holding der Stadt Halberstadt sowie 812,2 T€ als Ausgleichszahlung an den 

Mitgesellschafter Thüga AG München abgeführt. 

 

2.3 Beschluss über die Ergebnisverwendung 

Das Jahresergebnis 2024 - nach Ergebnisabführung - ist 0,00 EURO. Ein Beschluss 

über die Ergebnisverwendung war in der Gesellschaftsversammlung nicht zu fassen. 

 

2.4 Hinweis zur Offenlegung gem. § 133 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 130 Abs. 1 S. 

2 KVG LSA 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Jahres 2024 liegen in der Zeit vom 

01. – 11.12.2025 in den Geschäftsräumen der Stadtverwaltung der Stadt Halberstadt, 
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Holzmarkt 1, Fachbereich Allgemeine Verwaltung/ Abt. Rat und Recht, Rathaus, 

während der Geschäftszeiten der Stadtverwaltung zur Einsichtnahme nach 

Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 03941 551205 aus. 

 

3. Abwassergesellschaft Halberstadt mbH 
 

3.1 Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 

Wiedergabe der Feststellungen aus der Erweiterung der Abschlussprüfung gemäß § 

53 Haushaltsgrundsätzegesetz und des Bestätigungsvermerks aus dem Bericht zur 

„Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 und des Lageberichtes für 

das Geschäftsjahr 2023“ der PKF Fasselt Partnerschaft mbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Rechtsanwälte 

(Auszug): 

 

… 
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… 

 

… 

 

3.2 Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 

Der Aufsichtsrat hat auf seiner Sitzung am 02.06.2025 zustimmend den Bericht zur 

Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2024 zur Kenntnis genommen und einstimmig 

einen ausgeglichenen Jahresabschluss 2024 festgestellt. 
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3.3 Beschluss über die Ergebnisverwendung 

Das Jahresergebnis 2024 - nach Ergebnisabführung - ist 0,00 EURO. Ein Beschluss 

über die Ergebnisverwendung war in der Gesellschafterversammlung nicht zu fassen. 

 

3.4 Hinweis zur Offenlegung gem. § 133 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 130 Abs. 1 S. 

2 KVG LSA 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Jahres 2024 liegen in der Zeit vom 

01. – 11.12.2025 in den Geschäftsräumen der Stadtverwaltung der Stadt Halberstadt, 

Holzmarkt 1, Fachbereich Allgemeine Verwaltung/ Abt. Rat und Recht, Rathaus, 

während der Geschäftszeiten der Stadtverwaltung zur Einsichtnahme nach 

Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 03941 551205 aus. 

 

4. Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH 
 

4.1 Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 

Wiedergabe der Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 

Haushaltsgrundsätzegesetz und des Bestätigungsvermerks aus dem „Bericht über die 

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024“ der Dornbach GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft (Auszug): 

 
… 
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… 
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… 

 

… 
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4.2 Beschluss über die Empfehlungen zur Feststellung des 

Jahresabschlusses und der Ergebnisverwendung 

Der Aufsichtsrat auf seiner Sitzung am 23.06.2025 dem nachfolgenden 

Beschlussvorschlag einstimmig seine Zustimmung erteilt. 

 

4.3 Beschluss über die Ergebnisverwendung 

Die Gesellschafterversammlung hat auf der Sitzung am 23.06.2025 folgende 

Beschlüsse einstimmig über die Ergebnisverwendung gefasst (Auszug aus dem 

Protokoll der Gesellschafterversammlung): 

 

4.4 Hinweis zur Offenlegung gem. § 133 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 130 Abs. 1 S. 

2 KVG LSA 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Jahres 2024 liegen in der Zeit vom 

01. – 11.12.2025 in den Geschäftsräumen der Stadtverwaltung der Stadt Halberstadt, 

Holzmarkt 1, Fachbereich Allgemeine Verwaltung/ Abt. Rat und Recht, Rathaus, 
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während der Geschäftszeiten der Stadtverwaltung zur Einsichtnahme nach 

Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 03941 551205 aus. 

 

5. Halberstädter Verkehrs-GmbH 
 

5.1 Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und der Feststellung gemäß § 53 

Haushaltsgrundsätzegesetz aus dem „Prüfungsbericht Jahresabschluss und 

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024“ der Göken, Pollak und Partner 

Treuhandgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

Steuerberatungsgesellschaft (Auszug): 

 

… 
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5.2 Beschluss über die Empfehlung zur Feststellung des 

Jahresabschlusses 

Der Aufsichtsrat hat auf seiner Sitzung am 13.05.2025 dem Prüfbericht zum 

Jahresabschluss einstimmig seine Zustimmung erteilt und der 

Gesellschafterversammlung empfohlen den Jahresabschluss entsprechend 

Prüfbericht ebenso festzustellen.  

 

5.3 Beschluss über die Ergebnisverwendung 

Das Jahresergebnis 2024 ist 0,00 EURO. Ein Beschluss über die 

Ergebnisverwendung war in der Gesellschafterversammlung nicht zu fassen. 

 

5.4 Hinweis zur Offenlegung gem. § 133 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 130 Abs. 1 S. 

2 KVG LSA  

Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Jahres 2024 liegen in der Zeit vom 
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01. – 11.12.2025 in den Geschäftsräumen der Stadtverwaltung der Stadt Halberstadt, 

Holzmarkt 1, Fachbereich Allgemeine Verwaltung/ Abt. Rat und Recht, Rathaus, 

während der Geschäftszeiten der Stadtverwaltung zur Einsichtnahme nach 

Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 03941 551205 aus. 

 

6. Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt mbH 
 

6.1 Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 

Wiedergabe der Feststellungen aus der Erweiterung des Prüfauftrages gem. § 53 

Haushaltsgrundsätzegesetz und des Bestätigungsvermerks aus dem Bericht zur 

„Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 und des Lageberichtes für 

das Geschäftsjahr 2024“ der Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft (Auszug): 

 
… 
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… 

 

 



6.2 Beschluss über die Empfehlung zur Feststellung des 

Jahresabschlusses 

Der Aufsichtsrat hat auf seiner Sitzung am 18.06.2025 den Bericht zum 

Jahresabschluss 2024 zustimmend zur Kenntnis genommen und im weiteren Verlauf 

seiner Sitzung der Gesellschafterversammlung empfohlen, den Jahresabschluss der 

Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum mbH und das Ergebnis entsprechend 

der Ausweisung im Prüfbericht zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 auf 

0,00 Euro festzustellen. 

 

6.3 Beschluss über die Ergebnisverwendung 

Das Jahresergebnis 2024 ist 0,00 EURO. Ein Beschluss über die 

Ergebnisverwendung war in der Gesellschafterversammlung nicht zu fassen. 

 

6.4 Hinweis zur Offenlegung gem. § 133 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 130 Abs. 1 S. 

2 KVG LSA 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Jahres 2024 liegen in der Zeit vom 01. 

– 11.12.2025 in den Geschäftsräumen der Stadtverwaltung der Stadt Halberstadt, 

Holzmarkt 1, Fachbereich Allgemeine Verwaltung/ Abt. Rat und Recht, Rathaus, 

während der Geschäftszeiten der Stadtverwaltung zur Einsichtnahme nach 

Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 03941 551205 aus. 

 


